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Zum Inhalt von Beweis und Beweisführung 
im Strafverfahren

Zum Begriff des Beweises

Der Begriff des Beweises wird in der strafverfahrensrechtliche Probleme 
behandelnden Literatur und in der praktischen Tätigkeit der am Straf
verfahren Beteiligten unterschiedlich verwendet. Gelegentlich ist sogar ein 
synonymer Gebrauch für mehrere Begriffsinhalte innerhalb einer Dar
legung festzustellen. Eine Grob aus Wertung entsprechender Publikationen 
ergab, daß der Begriff des Beweises etwa für folgende Sachverhalte ver
wendet wird:
— für die Beweisgegenstände,1
— für die Beweismittel (entsprechend § 24 StPO),2
— für einfache Sachverhalte (Fakten, Umstände),3
— für Informationen aus den vorgenannten Umständen,4
— als Einheit von Beweismitteln und den daraus resultierenden Angaben 

(Informationen),5
— als Prozeß des Nachweises der Wahrheit,6
— als Prozeß der Erkenntnis im Strafverfahren.7
Aus dieser — nicht vollständig genannten — unterschiedlichen Begriffs
verwendung ergeben sich erhebliche Verständigungsschwierigkeiten in 
Theorie und Praxis der Beweisführung. Dieser unterschiedliche Gebrauch 
der Begriffe ist dadurch bedingt, daß die hier genannten Sachverhalte im 
Erkenntnisprozeß des Strafverfahrens in einem sehr engen Zusammenhang 
stehen. Um diesen Prozeß durchschaubar zu gestalten und die in ihm zu 
vollziehenden praktischen und gedanklichen Schritte zu verdeutlichen, ist 
es notwendig, die einzelnen Sachverhalte voneinander abzugrenzen und 
unterschiedliche Begriffe zu erarbeiten.

Entsprechend den im Strafverfahren der DDR am häufigsten verwendeten 
Begriffen soll die Bestimmung des Beweises zunächst von einer eindeutigen 
begrifflichen Unterscheidung von Beweis, Beweismittel und Beweisführung 
her erfolgen. Dabei muß davon ausgegangen werden, daß auf keinen Fall ein
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